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Staatliches Baumanagement Niedersachsen 
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes - RBBau 
 
Hier: Projekt neue Reform Bundesbau; Einführung der neuen Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (Neue RBBau) 
 

1.) RdErl. d. MF v. 22.11.2005 - 21.31-26000-1-1 (RBBau) 
2.) RdErl. d. MF v. 05.10.2020 - 21.13-26000-1-2 (RLBau, 12.Aust.Lfg.) 

 
Anlg. Erlass BMF_BMWSB v. 30.09.2022  
          Neue RBBau Ausgabe 01.10.2022  
 
Beigefügt übersende ich den Runderlass des BMF und BMWSB vom 30.09.2022 zur Be-

kanntgabe der neuen Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes 

(Neue RBBau) mit der Bitte um Kenntnisnahme, Beachtung und Unterrichtung der Dienst-

stellen des SBN.  

Die Neue RBBau ersetzt die zuletzt am 10.05.2021 aktualisierte alte Fassung und setzt 

diese nach einer Übergangszeit mit Ablauf des 30.06.2024 außer Kraft. Bauaufgaben, die 

nach dem 01.10.2022 begonnen werden, sind nach der neuen Vorschrift durchzuführen. 

 

Die Neue RBBau verfolgt das Ziel, „Verantwortlichkeiten zu konzentrieren, Schnittstellen 

abzubauen und somit im Ergebnis Prozesse deutlich zu vereinfachen und zu beschleuni-

gen“. Die aus der Neuen RBBau resultierenden veränderten Aufgaben und Organisations-

strukturen sind entsprechend diesem Ziel zu planen und in die Struktur des SBN zu integ-

rieren. Dabei sind Aufgabenbündelungen an zentralen Stellen vorzusehen und ämterspe-

zifische Einzelfestlegungen aus Effizienzgründen möglichst zu vermeiden. Neu entste-

hende Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind klar zu definieren und den Beschäftigten 

in geeigneter Weise zu vermitteln. Ich bitte um Berichterstattung im Vorfeld der geplan-

ten Maßnahmenumsetzungen. 
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Für den Bereich des Landesbaus gelten die Regelungen der RBBau in der Fassung der 

19.AustauschL v. 19.03.2009, zuletzt geändert am 10.05.2021 und der Bezugserlass zu 2. 

zunächst weiter. Es wird zu gegebener Zeit noch entschieden, ob und in welchem Umfang 

die RLBau fortgeschrieben werden soll.  

 

Im Auftrag 

im Entwurf gezeichnet 

Gottschalk 

 

 


